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Stadtverwaltung Kamen, 59172 Kamen  
Fachbereich Feuerwehr und  
Rettungsdienst 
Auskunft erteilt: Frau Westermann 
Durchwahl: 02307/1483309 
Verwaltungsgebäude: Mersch 28 Raum       
Telefonzentrale: 02307/97211-0 Fax: 02307/1489011 
E-Mail: rathaus@stadt-kamen.de 
Internet: www.stadt-kamen.de 

 
Frau 
Mariam Kaminski 
Römerstr.11 
44289 Dortmund 

 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 7.00 - 11.30 Uhr 
Mo – Mi 14.00 - 15.30 Uhr 
Do 14.00 - 15.00 Uhr 

Mein Zeichen (bitte bei Schriftverkehr angeben): Ihr Zeichen: Datum: 

37/3458455       31.03.2009 

 
 
               
 
                                             Öffentliche Zustellung 
 
 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schrifts tückes gem. § 15 Abs. 1 Buch- 
stabe a) Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
Für Frau Mariam Kaminski, Römerstr.11, 44289 Dortmund, wird hiermit der 
Bescheid vom 05.02.2009 öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann an der Feuer- und Rettungswache, Mersch 28, 59174 Kamen, während 
der Dienststunden abgeholt werden. 
 
Das Schriftstück gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushanges zwei 
Wochen verstrichen sind (§ 15 Abs. 3 Satz 2 VwZG). 
 
 
 
 
Im Auftrag       Tag des Aushangs: 
        Tag der Abnahme:  
 
gez. 
Balkenhoff 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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2 Aufgebot und Kraftloserklärung der Städt. Sparkas se Kamen 
 
 
 
 
 
Aufgebot  
 
Für das von der Sparkasse Kamen ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 35292754 wurde die 
Durchführung des Aufgebotsverfahrens beantragt.  
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches Nr. 35292754 wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter 
Vorlegung des Sparkassenbuches binnen drei Monaten, spätestens am 13.06.2009, beim Vorstand 
der  Sparkasse Kamen geltend zu machen.  
 
Andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.  
 
Kamen, 13.03.2009  
 
Sparkasse Kamen  
Der Vorstand 
 
 
 
 
 Kraftloserklärung  
 
Das Sparkassenbuch Nr. 30625974 wird hiermit für kraftlos erklärt.  
 
Kamen, 11.03.2009  
 
Sparkasse Kamen  
Der Vorstand 


